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1. Ausgangssituation 
 

 Der Bebauungsplan Nr. 250, "Kennwort: "Hörstkamp/B481", der Stadt 
Rheine hat im Jahr 1993 Rechtskraft erhalten. Anlass zur Aufstellung des 
Bebauungsplanes war vorrangig der Ausbau im Zuge der Ortsdurchfahrt der 
B 481 in der Stadt Rheine. 

 
 Am Münsterlanddamm, zwischen der Straße Hafenbahn und der Eisenbahn-

unterführung, wurde westlich der B 481 ein Zu- und Abfahrtsverbot festge-
setzt. In diesem Abschnitt grenzt das Flurstück 473 direkt an die B 481. Um 
in einen Teilbereich des Flurstückes 473 eine Bebauung zu ermöglichen be-
darf es der Aufhebung des Zu- und Abfahrtsverbotes auf einer Länge von 
ca. 30 m. Die Erschließung würde dann lediglich über einen Rechtsabbieger 
erfolgen. 

 
 
 Der betroffene Abschnitt liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 

250, "Kennwort: "Hörstkamp/B 481", und ist als öffentliche Verkehrsfläche 
mit Zu- und Abfahrtsverbot festgesetzt 

 
 Die Stadt Rheine möchte nun die Möglichkeit schaffen, dass das Flurstück 

473 über den Münsterlanddamm (B 481), erschlossen werden kann.  
 
 Um dieses Vorhaben zu verwirklichen bedarf es einer Bebauungsplanände-

rung. Das Zu- und Abfahrtsverbot muss für einen kleinen Bereich aufgeho-
ben werden und die verkehrliche Erschließung den neuen Gegebenheiten 
(Rechtsabbieger) angepasst werden. 

 
 
2. Geltungsbereich 
 

Der Geltungsbereich dieser 4. Bebauungsplanänderung betrifft eine Teilflä-
che des Flurstückes 385 und liegt in einem Bereich, der wie folgt umgrenzt 
wird: 
 
im Norden:  durch die südliche Grenzen des Flurstückes 384; 
 
im Osten:  durch die westliche Grenze des Flurstückes 473; 
 
im Süden:  in einem Abstand von 54,00 m zur nördlichen Grenze 

des Flurstückes 385; 
 
im Westen:  durch die östliche Grenzen des Flurstückes 367 
 
Alle Flur- und Flurstücksangaben beziehen sich auf die Flur 109, der Gemar-
kung Rheine Stadt. Der räumliche Geltungsbereich ist im Bebauungsplan 
geometrisch eindeutig festgelegt. 

 



Stadt Rheine Fachbereich Planen und Bauen, Produktgruppe Stadtplanung Seite 3 von 5 
Begründung zur 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 240, 
Kennwort: "Hörstkamp / B 481" 

   3  

3. Übergeordnete Vorgaben 
 

Der Regionalplan des Regierungsbezirks Münster/Teilabschnitt Münsterland 
stellt die Änderungsfläche als Straße für den vorwiegend überregionalen 
und regionalen Verkehr dar. Dem Anpassungsgebot gem. § 1 Abs. 4 BauGB 
an die Ziele der Raumordnung und Landesplanung wird damit entsprochen.  
 
Im wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Rheine ist das Plangebiet als 
örtliche und überörtliche Verkehrsstraße dargestellt. Diese Vorgabe wird 
durch den bestehenden Bebauungsplan mit der Ausweisung als öffentliche 
Verkehrsfläche aufgenommen. 
 

Es wird festgestellt, dass eine Verpflichtung zur Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung – gem. UVP-Gesetz – nicht besteht. Neben dem 
Unterschreiten des entsprechenden Schwellenwertes für bestimmte UVP-
vorprüfungsflichtige Vorhaben ist festzuhalten, dass mit der Änderung die-
ses Bebauungsplanes nachteilige Umweltauswirkungen nicht zu erwarten 
sind.  
 
Die 4. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 250, "Kennwort: "Hörstkamp / B 
481", der Stadt Rheine bezieht sich auf ein Gebiet, das bereits heute aus-
schließlich als öffentliche Verkehrsfläche genutzt wird. Das Änderungsver-
fahren kann deshalb im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB durchge-
führt werden. Mit Bezug auf § 13 BauGB entfällt auch die Verpflichtung zur 
Durchführung einer Umweltprüfung, zur Erstellung eines Umweltberichtes 
und zur Angabe, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar 
sind. 
 
 

4. Planung 
 

 

4.1 Anlass und Inhalt der Planung 
 

Im Änderungsbereich sollen durch die 4. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 250, Kennwort: "Hörstkamp / B 481", die Voraussetzungen für die Er-
schließung (Rechtsabbieger) des Flurstückes 473 geschaffen werden.  
 

 Dazu wird auf einer Länge von 30,00 m das Zu- und Abfahrtsverbot aufge-
hoben. 

 
4.2 Voraussetzungen und Folgen des vereinfachten Verfahrens nach § 

13 BauGB 
 

Das 4. Änderungsverfahren zum Bebauungsplan Nr. 250 soll im vereinfach-
ten Verfahren durchgeführt werden. § 13 BauGB enthält die Bedingungen 
zur Anwendung dieses Verfahrens: Die erste Vorgabe sagt aus, dass durch 
die Änderung die Grundzüge der Planung nicht berührt werden dürfen. Dar-
über hinaus darf der Änderungsinhalt nicht die Zulässigkeit eines Vorhabens 
vorbereiten bzw. begründen, das einer Pflicht zur Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegt. Zusätzlich dürfen 
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keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buch-
stabe b genannter Schutzgüter bestehen. 
 

Sofern diese Voraussetzungen erfüllt werden, kann im vereinfachten Verfah-
ren von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und 
§ 4 Abs. 1 BauGB abgesehen werden; auch wird von der Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4, von dem Umweltbericht nach § 2a und von der Angabe 
nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informatio-
nen verfügbar sind, abgesehen. 
 

Die Frage, ob ein Änderungsinhalt die Grundzüge der Planung berührt, lässt 
sich anhand der vorliegenden Rechtsprechung bzw. der einschlägigen Kom-
mentierungen nicht generell klären. Primär kommt es auf die räumlichen 
Auswirkungen der Änderung an. Reichen diese nicht weit, sondern be-
schränken sie sich auf kleinere abgrenzbare Bereiche, so kann zumeist da-
von ausgegangen werden, dass die Änderung die Grundzüge der Planung 
nicht berührt. Je eher die Änderung Auswirkungen auf das gesamte Bauge-
biet oder gar darüber hinaus hat, desto eher muss hingegen von einer Be-
rührung der Grundzüge der Planung ausgegangen werden. Nach der ein-
schlägigen Kommentierung dürften ggf. auch räumlich weitgreifende Ände-
rungen die Grundzüge der Planung nicht berühren, wenn sie lediglich mar-
ginale Bedeutung für das Plankonzept als solches haben. 
 

Entscheidend ist, dass die planerische Grundkonzeption nicht erheblich ver-
ändert wird. Im vorliegenden Änderungsverfahren wird die Grundkonzeption 
beibehalten. Durch die Aufhebung des Zu- und Abfahrtverbotes in einem 
kleinen Abschnitt erfolgt eine – in Hinsicht auf die Intention des ursprüngli-
chen Bebauungsplanes – geringfügige Änderung. Es handelt sich hier um 
eine wenig einschneidende, mehr punktuelle Änderung, die keinen Eingriff 
in die Grundzüge der Planung darstellt.  
 

Mit dem oben beschriebenen Änderungsinhalt wird auch nicht etwa die Zu-
lässigkeit eines UVP-pflichtigen Vorhabens vorbereitet oder begründet. Im 
vorliegenden Fall werden wird eine direkte Erschließung für ein Grundstück 
geschaffen. Davon gehen keine erheblichen Umweltbeeinträchtigungen aus. 
Von daher bestehen auch keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung 
von FFH-Gebieten oder europäischen Vogelschutzgebieten. 
 

Damit werden insgesamt die Voraussetzungen erfüllt, um das 4. Ände-
rungsverfahren des Bebauungsplanes Nr. 250 als vereinfachtes Verfahren 
nach § 13 BauGB durchzuführen. 
Verfahrensmäßig wird – entsprechend der Regelung des § 13 (2) BauGB 
von einer frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 
4 Abs. 1 BauGB abgesehen. 
 

Der betroffenen Öffentlichkeit wird über eine Auslegung nach § 3 Abs. 2 
BauGB Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben; den berührten Behörden 
und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wird durch eine Beteiligung nach 
§ 4 Abs. 2 BauGB Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 
 

Gem. § 13 Abs. 3 BauGB wird auch keine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB durchgeführt und auch kein Umweltbericht nach § 2a BauGB erstellt. 
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Auch von der Angabe in der Auslegungsbekanntmachung nach § 3 Abs. 2 
Satz 2, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, wird 
abgesehen. 
 

 
 

Rheine, 17. November 2008 
 
Stadt Rheine 
Die Bürgermeisterin 
 
Im Auftrag 
 
 
 
Michaela Gellenbeck 
Städt. Baurätin z.A. 


